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Xndel'llDg der PriifuDpordnUDI für den Diplomstudienga,ag 

Biologie der Univenitlt KarJsruhe (K. u. U. 1'71, S. 193Z) 


Das lIlinisterium für wissensd1aft und KUDSt bat PmIB f 51 Abs.. I.Satz 2 

Universitlltsgesetz mit Erlaß vom 11. April 1979 B 1595122 der folgenden 

von der Universitllt Karlsrube bescblossenen Andenmg der PrOfunpord

nung, für qen Diplomstudienpng Biologie zugestimmt: 


Im Anhang zur Priifungsoi'dnung wird im Katalog der Prilfungsvorleistun
gen für die Zulassung zur Diplom-Vorprüfung der Passus "Experimental
physik'A und B (mit '(1bungen)" gestric::hen. 

, K. u.U. 19.,9, S .. 380 

Karl sruhe, den 13.Ju~ i 1979 	 Der Rektor: 

gez. Draheim 
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Ordnung für die deutsche Sprachprüfung für 
ausländische Studienbewerber an der Universität 
Karlsruhe (TH) 

in der Fassung des Senatsbeschlusses vom 
18. Mai 1979 

, § 1 Zweck der Prüfung 

,(1) Der Nachweis ausreichender Kenntnlsse der deutschen Sprache ist 
eine Voraussetzung für die Zulassung ausländischer Bewerber zum 
Studium an der Universität Karlsruhe. Das Fachstudium kann erst 
aufgenommen werdens wenn dieser Nachweis erbracht ist. 

, . 

(2) Der Nachweis gilt als erbracht s wenn der Bewerber deutschsprachig 
ist oder ein deutsches Reifezeugnis oder das Abschlußzeugnis einer 
von der Kultusministerkonferenz anerkannten deutschen Schule im Aus-, 
land oder das deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz 
Stufe 11 vorleg~.,Deutsche Sprachpr~fungens die als Zugangsprüfung 

. an einer anderen HOChsChlule der Bundesrepublik Deutschland einschließ
lich Berlin/West erfolgreich abgelegt wurden s sowie die bestandene 
Feststellungsprüfung werden anerkannt. 

(3) In allen "anderen Fällen muß der Bewerber vor Beginn des Fach

studiums eine Prüfung über seine deutschen Spr,achkenntnisse ablegen. 


§ 2 Ziel der Prüfun.g 

In dieser Prüfung soll festgestellt werdens ob der ausländische Stu
dienbewerber in hinreichendem Maße di'e sprachl ichen Voraussetzungen 
besitzt, ein Fachstudium erfolgreich aufnehmen zu können. 
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§ 3 Zuständigkeit und Prüfungskommission 

Die Durchführung der Prüfung und die Stellung der.Prüfungsaufgaben ob
1iegen dem Studienko11 ego Hierzu bi,ldet der Leiter des Studienkollegs 
eine Prüfungskommission, welcher angehör~n: 

Der Leiter des Studienkollegs oder dessen 
, Stellvertreter als Vors i tzender 

Zwei Lehrkräfte des·Studienkollegs 
Ein Vertreter'der Fakultät für Geistes
und Sozialwissenschaften ' 
~Der Ausländerreferent des AStA beratend. 

§ 4 Teile der Prüfung 

Die Prüfung besteht,aus einem schriftlichen und einem mündlichen 

Teil. Der schriftliche Teil der Prüfung findet vor dem mündlichen 


, Teil statt. Auf den mündlichen Teil der Prüfung kann bei einem ein
deutig positiven bzw. eindeutig negativen Ergebnis der schriftlichen 
Prüfung, auf Beschluß der P.rüfungskommission verzichtet werden. 

§ 5 Schriftliche Prüfung 

Die schriftliche Prüfung, dauert etwa drei Stunden und gliedert sich 

in drei Aufgabenbereiche: 


1~ 	 Textwiedergabe: 
Unter Textwiedergabe ist die Zusammenfassung eines vorgelesenen 
Textes zu verstehen. Sie soll zeigen, daß der Kandidat einer Vor
lesung sprachlich folgen und den wesentlichen Inhalt zusammenhängend, 
und sprachlich angemessen wiedergeben kann. 

a) 	Art des Textes 
Es soll ein beschreibender oder ein berichtender Text aus, dem 
geistes-, naturwissenschaftlichen oder technischen Bereich ge, 

~ählt werden. Der Text soll keine speziellen Fachkenntnisse 
voraussetzen. 
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b) 	 Umfang der Textvorlage 

50 bis 60 Schreibmaschinenzeilenzu 60 Anschlägen. 


c) 	 Durchführung 
Der Text wird zweimal vorgelesen, beim zweiten Mal dürfen 
Notizen gemacht werden. Namen, Daten und schwierige Fachaus
drückekönnen angegeben werden. 

d) 	 Dauer der Teil prüfung· 

Nicht länger als 90 Minuten. 


e) Bewertungskriterien 
Die Leistung ist zu bewerten nach Vollständigkeit und Richtig
keit der wiedergegebenen wesentlichen Informationen und nach 
der sprachlichen Angemessenheit. Inhaltsmomente haben stärkeres 

I

Gewicht als sprachliche Kriterien. 

2. 	 Textinterpretation 
Der Kand.idat soll na~hweisen, daß ersieh unabhängig von den vorge
gebenen Formulierungen mit einem Sach-Text auseinandersetzen kann. 

a) 	 Art des Textes 
Es wird ein Text vorgelegt, der keine speziellen Fachkenntnisse 
voraussetzt. 

b) Umfang des Textes 

Etwa 30 Schreibmaschinenzeilen zu 60 Anschlägen. 


c) Dauer der Prüfung 

Nicht länger aJs 60 Minuten. 


d) 	 Bewertungskriterien 
Bewertet wird die Selbständigkeit und die Angemessenheit der 
Formulierungen auf der Grundlage der gegebenen Informationen. 

3. 	Grammatische Umformungen 
Der Kandidat soll nachweisen, daß er bestimmte grammatische Strukturen 
verstehen und umwandeln kann. 

a) 	 Art-der Aufgabe 
Dem Kandidaten werden Umformungsaufgaben gestellt. Grammatische 
Terminologie sollte bei der Aufgabenstellung nach Möglichkeit ver
mieden .werden. 
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b) 	 Umfang der Aufgabe 

Etwa eine Schreibmaschinenseite. 


c) 	 Dauer der Teilprüfung 

Nicht länger als 60 Minuten. 


d) 	 Bewertun,gskri terie'h , 
,J Bei der Bewertung wird ein Punktesystem zugrunde gelegt, das die 

verschiedenen Schwierigkeitsgrade der Einzelaufgaben berücksich
tigt. 

§ 6 Mündliche Prüfung 

In der mündl ichen Prüfung sOl,l der Kandidat zeigen, daß er :imstande 
ist, selbständig ,einen Vorgang, Sachverhalt oder Gedankenzusanmenhang 
zu erfassen und sich sprach1 ich angemessen damit auseinande,rzusetzen. 
Dem Kandi dat~n wi rd ei n kurzer Sachtext vorgelegt, den er vorl esen 
muß und dessefl'lnhalt er wiederzugeben hat. Fragen zum Verständnis, 
zum Wortschatz und ZlJr Granmatik schließen sich an. 

§ 7 Tei 1prüfungen und Ge'samtergebni s 

(I) Bei der Feststellung des Gesamtergebnisses zählen die Textwieder
gabe dreifach, die Textinte.rpretation doppelt, die granmatischen 
Umformungen einfach und, sofern eine mündliche Prüfung erfolgt, diese 
drei fach (3: 2: 1:.3) • 

(2) Die PrüfungSkonmi ssion st,ellt mit einfacher Mehrheit das Ergeb
nis der Prüfung fest. 'Bei Stinmeng1eiGhheit entscheidet der Vorsitzende 


, . 
der Prüfungskonmission. Das Gesamtergebnis lautet: 11 Bestanden" oder 
"nicht bestanden". Noten werden. nicht erteilt. • J 

§ 8 Bekanntgabe des Prüfungsergebhisses 

'Das Prüfungsergebnis wird dem Kandidaten vom Vorsitzenden, der Prü
fungskonmission mitgeteilt. Die Mltteilung kann auch durch Aushang 

J
."- '"-,-,,. 
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am'Schwarzen Brett im Studienkolleg, Karlstr. 42~44 erfolgen. Ober 
das Bestehen der Prüfung wira eine Bescheinigung ausgestellt (siehe 
Anlage). 

§ 9 Wiederholung der Prüfung 

Kandiqaten, die nicht bestanden haben, können die Prüfung nur einmal, 
in der Regel nach einem Semester, wiederholen. 

§ 10 Inkrafttreten 

Die vorstehende Sprachprüfungsordnung tritt am Tage nach der Ver
öffentl ichung im Amtsbl att der Uni versität Karl sruhe in .Kraft. Sie 
ersetzt die Prüfungsordnung für die Oeutschprüfung ausländischer 
Studienbewerber,an der Universität Karlsruhe vom 11. August 1975 
(Amtliche Bekanntmachungen 1975 S. 52). 

, I 

o 
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Anlage' zur vorstehenden Ordnung für die deutsche Sprachp~üfung 
für ausländische Studienbewerber an der Universität Karlsruhe (TH) 

• j 

Studienkolleg / 7500 Karlsruhe 1, den 
für ausländiscne Studierende 
der Universität Karlsruhe 
(Technische Hochschule) 

/ . 

B e s c h'e i ~ i g u ng 

Herr/Frau/Fräulein 

geb. am 	 in 

Nationalität: 

hat am 	 die Prüfung zum Nachweis der erforderlichen 
Sprachkenntnisse für die !\ufnahmeeines Fachstudiums bestanden. ' 

. .1." 

Die Prüfung wurde gemäß der.Ordnung für die deutsch~ Sprachprüfung 
an der Universität Karlsruhe (TH) abgenommen. Die Prüfungsordnung 

, . steht im Einklang mit der Rahmenordnung für die deutsche Sprachprü
fung für ausländische Studienbewerber an den wissenschaftlichen Hoch
schulen der, Bundesrepublik Deutschland einschließlich Berlin/(West), 
die am 12. Dezember ,1972 von der Westdeutschen Rektorenkonferenz 
erlassen wurde. Prädikate werden nicht erteilt. 

(Siegel) 
••• \a .," ....................................................... .. 


r, (Vorsitzender der Prüfungskommission) 

Kar.lsruhe, den 13. Juli, 1979 	 Dep· Rektor: 

gez. Draheim 
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